
Im Jahr 2006 sind für die Ärzte an Universitätskliniken 
und kommunalen Krankenhäusern neue Tarifverträge in 
Kraft getreten. Das Bundesarbeitsgericht hat nunmehr in 
sieben Urteilen vom 9.12.2009 Streitfragen zur
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nach diesen Tarifverträgen und der Vergütung dieser 
Ärzte nach Entgeltgruppe Ä 3 bzw. E III entschieden.
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